
 

 

 
 

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
 

Unseren Angeboten und Lieferungen liegen die folgenden Bedingungen zugrunde; etwaige 
abweichende Einkaufsbedingungen des Bestellers werden durch Auftragsannahme nicht 
Vertragsbestandteil: 
 
1. Technische Ausführung: entsprechend dem jeweiligen Stand unserer Technik. 

Änderungen in den Maßen und Gewichten sowie der technischen Ausstattung behalten wir uns 
vor. 
 

2. Leistung: Die angebotene Tagesleistung wird von unseren Geräten bei einer Raumtemperatur 
von 20° C und einer Wassertemperatur von 15° C (bzw. lt. Angebot) erreicht. Bei höheren 
Temperaturen sowie bei eingeschränkter Wasserqualität (Kalk, pH-Wert) kann sich die 
Tagesleistung vermindern. 
 

3. Angebote: An unsere Angebote halten wir uns vier Wochen gebunden. Nach Angebotsabgabe 
eingetretene Preisänderungen werden bei Auftragsgabe nach vier Wochen zu dem dann 
gültigen Preis berechnet. 
 

4. Lieferzeiten: werden gewissenhaft geschätzt. Für Lieferverzögerungen aufgrund 
unvorhersehbarer Umstände können wir jedoch keine Haftung übernehmen. 
 

5. Preise: Die Preise sind, sofern nicht anders angeboten „ab Werk-Preise“. Verpackung, Fracht, 
Versicherung und die gesetzliche Mehrwertsteuer werden gesondert berechnet. 
 

6. Zahlungsbedingungen: Sofern nicht anders vereinbart, ist eine Anzahlung von 30% nach 
Eingang der Auftragsbestätigung sowie der restliche Rechnungsbetrag bei Empfang der Ware 
ohne jeden Abzug fällig. Bei Zahlungsverzug berechnen wir 1% Zinsen je angefangenen 
Monat. 
 

7. Eigentumsvorbehalt: Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller 
offenen – auch zukünftigen – Forderungen unser Eigentum. Neben dem einfachen gilt auch 
der erweiterte sowie der verlängerte Eigentumsvorbehalt als vereinbart. Bei Wiederverkauf im 
ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr ist unser Eigentumsvorbehalt zu wahren; die Waren 
dürfen bis zur vollständigen Bezahlung weder verpfändet noch zur Sicherung übereignet 
werden. 
Bei Verarbeitung, Umbildung, Verbindung, Vermischung und/oder Vermengung der gelieferten 
Waren mit anderen, uns nicht gehörenden Waren durch den Kunden steht uns das 
Miteigentum an der hergestellten Sache im Verhältnis des Rechnungswertes zu der Summe 
der Werte aller anderen bei der Herstellung verwendeten Waren zu. 
 

8. Beanstandungen: sind nach Lieferung innerhalb einer Frist von 8 Tagen vorzubringen. 
 

9. Garantie: Auf die von uns gelieferten und installierten Geräte leisten wir eine Garantie von 12 
Monaten auf Material. Zur Wartung der Geräte dürfen nur Original Ziegra Ersatzteile durch 
unsere oder von uns autorisierte Monteure eingebaut werden. Eine über die Garantie 
hinausgehende Haftung wird nicht übernommen, insbesondere nicht für Folgeschäden und für 
Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung oder Verwendung auftreten 
können. 
 

10. Gerichtsstand: und Erfüllungsort ist Isernhagen. Es gilt deutsches Recht. 
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